
Doppelte Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit 

 
In bestimmten Situationen erlaubt das deutsche Staatsangehörigkeitrecht, dass jemand 
neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit erwirbt bzw. besitzt. 
Mehrfachstaatsangehörigkeiten können sich unter anderem aus folgenden Gründen 
ergeben: 

• Kinder mit einem deutschen und einem ausländischen Elternteil oder einem oder 
beiden Elternteilen mit doppelter Staatsangehörigkeit erhalten in der Regel bereits 
mit der Geburt nach dem Abstammungsprinzip die Staatsangehörigkeiten beider 
Eltern.  

• Spätaussiedler und ihre mit ihnen aufgenommenen Familienangehörige erwerben die 
deutsche Staatsangehörigkeit nach § 7 StAG kraft Gesetzes mit Ausstellung der 
Spätaussiedlerbescheinigung, ohne dass sie die bisherige Staatsangehörigkeit 
aufgeben müssen. Soweit das Staatsangehörigkeitsrecht ihrer Herkunftsstaaten 
dies vorsieht, erwerben ihre in Deutschland geborenen Kinder dann bereits mit der 
Geburt neben der deutschen auch deren Staatsangehörigkeit.  

• Deutsche Staatsangehörige verlieren nicht mehr automatisch ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit, wenn sie die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der EU, der Schweiz oder eines Staates erwerben, mit dem die 
Bundesrepublik Deutschland einen entsprechenden völkerrechtlichen Vertrag nach 
§ 12 Abs. 3 StAG abgeschlossen hat.* 
 
*Änderung des § 25 Abs. 1 StAG ab 28.08.2007 infolge des „Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts - und asylrechtlicher Richtlinien 

der Europäischen Union“ vom 19.08.2007.  
• Wie bisher kann deutschen Staatsangehörigen, welche die Staatsangehörigkeit 

sonstiger Staaten erwerben wollen, auf Antrag von der zuständigen deutschen 
Staatsangehörigkeitsbehörde als behördliche Ermessenentscheidung eine sog. 
Beibehaltungsgenehmigung nach § 25 Abs. 2 StAG erteilt werden, die ihnen in 
bestimmten Fällen das Fortbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit ermöglicht. 

 
Wer aus einem dieser Gründe Mehrstaater geworden ist, gibt diese Mehrstaatigkeit in der 
Regel an die eigenen Kinder weiter. In diesen Fällen wird die Mehrstaatigkeit nach 
deutschem Recht auf Dauer hingenommen, d.h. es besteht keine Optionspflicht, sich bei 
Erreichen der Volljährigkeit für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden. Man kann als 
Mehrstaater jedoch auf die deutsche Staatsangehörigkeit verzichten (§ 26 StAG). 
 
Wie viele deutsche Mehrstaater es gibt, ist nicht bekannt, weil sie in Deutschland 
ausschließlich als Deutsche behandelt werden und sich gegenüber den Behörden nicht auf 
ihre weitere Staatsangehörigkeit berufen können. Mehrstaatigkeit ist jedenfalls auch heute 
schon keine Seltenheit mehr; besondere Probleme sind durch Mehrstaatigkeit nicht 
entstanden.  
 

Kann ich auch eingebürgert werden, ohne die bisherige Staatsangehörigkeit 
aufgeben zu müssen? 

§ 12 StAG 
 
Grundsätzlich nein! Eine Zielrichtung im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht ist es, das 
Entstehen von Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung nach Möglichkeit zu vermeiden. Für 
besondere Härtefälle gibt es jedoch auch Ausnahmeregelungen. Konkret gilt dies  



• für politisch Verfolgte und anerkannte Flüchtlinge, bei denen auf 
Entlassungsbemühungen generell verzichtet wird,  

• bei unzumutbaren Bedingungen für die Entlassung aus der ausländischen 
Staatsangehörigkeit; dazu gehören unzumutbar hohe Entlassungsgebühren oder 
Fälle, in denen der ausländische Staat entwürdigende Entlassungsmodalitäten 
praktiziert;  

• für ältere Personen, wenn die Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit 
auf unverhältnismäßige Schwierigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung 
eine besondere Härte darstellen würde und  

• bei mit der Entlassung verbundenen erheblichen Nachteilen insbesondere 
wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art. 

 
Darüber hinaus gelten für Unionsbürger und Staatsangehörige der Schweiz generelle 
Ausnahmeregelungen (§ 12 Abs. 2 StAG). 
 

Gibt es für EU-Bürger eine spezielle Regelung? 

 
Im Hinblick auf das Ziel der fortschreitenden europäischen Integration hat der Gesetzgeber 
eine spezielle Regelung getroffen: Bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union wird generell nicht mehr zur 
Einbürgerungsvoraussetzung gemacht, dass zuvor dessen Staatsangehörigkeit 
aufgegeben wird (§ 12 Abs. 2 StAG). Mit dem Wegfall des früheren 
Gegenseitigkeitserfordernisses* hängt die Frage, ob mit der deutschen Einbürgerung die 
Staatsangehörigkeit des anderen Mitgliedstaates fortbesteht, allein davon ab, ob dessen 
Recht dies zulässt. Derzeit ist dies nur noch bei wenigen Mitgliedstaaten nicht der Fall. 
Betroffene erhalten Auskünfte bei den jeweiligen Botschaften der EU-Staaten. 
  
Staatsangehörige der Schweiz sind nun in diese Regelung einbezogen*, so dass sie 
generell unter Fortbestehen des Schweizer Bürgerrechts eingebürgert werden. 
  
Von der Möglichkeit des § 12 Abs. 3 StAG, über völkerrechtliche Verträge weitere 
generelle Ausnahmen zu regeln, hat Deutschland noch keinen Gebrauch gemacht. 
  
*Änderung ab 28.08.2007 infolge des „Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union“ vom 

19.08.2007. 
 

Haben Mehrstaater besondere Rechte? 

In Deutschland hat jemand, der neben der deutschen noch eine oder mehrere 
ausländische Staatsangehörigkeiten besitzt (sog. Mehrstaater) nicht mehr und nicht 
weniger Rechte als alle anderen deutschen Staatsangehörigen. 
 
Kein deutscher Mehrstaater kann unter Berufung auf die andere Staatsangehörigkeit in 
Deutschland zusätzliche Rechte geltend machen oder sich seinen Pflichten, zum Beispiel 
der Wehrpflicht, entziehen. 
 
Darüber hinaus gehende Rechte können sich für deutsche Mehrstaater im Verhältnis zu 
dem jeweils anderen Staat ergeben, dessen Staatsangehörigkeit sie auch haben. Die 
Ausübung dieser Rechte (Wahlrecht) hängt zum einen von der Rechtsordnung des 
anderen Staates ab und bleibt zum anderen ohne Einfluss auf Politik, Gesellschaft oder 
den Einzelnen in Deutschland.  



 
Deutsche Mehrstaater können sich jedoch bei einem Aufenthalt in dem Land, dessen 
Staatsangehörigkeit sie außerdem besitzen, nicht auf den sonst üblichen konsularischen 
Schutz der Bundesrepublik Deutschland berufen. Sie werden nach dem Verständnis des 
anderen Staates vorrangig als dessen Staatsangehörige betrachtet und behandelt. 
Deshalb sollten Mehrstaater, die ins wehrpflichtige Alter hineinwachsen, sich zuvor über 
die in dem jeweiligen Staat geltenden Regelungen zur Ableistung von Militärdienst 
informieren. 
 

Was haben wehrpflichtige Mehrstaater zu beachten? 

 
Deutsche Staatsbürger sind grundsätzlich in Deutschland wehrpflichtig, das ist bei 
deutschen Mehrstaatern nicht anders. Der in Deutschland geleistete Wehrdienst wird 
aufgrund einer Vielzahl von internationalen Verträgen und zweiseitigen Abkommen oder 
aufgrund des jeweiligen nationalen Rechts zumeist anerkannt. 
 
Vor der Einbürgerung bereits in der Armee des Herkunftsstaates geleisteter Wehrdienst 
kann in Deutschland in der Höhe seiner tatsächlichen Dauer anerkannt werden. Das heißt, 
ein türkischer Staatsangehöriger, der in der Türkei beispielsweise den auf einen Monat 
verkürzten Wehrdienst geleistet hat, kann nach der Einbürgerung auch nur diesen einen 
Monat auf die Dauer seiner Wehrpflicht in Deutschland angerechnet bekommen. Der Rest 
muss nachgedient werden. 
 
Tritt ein Deutscher freiwillig als Berufssoldat in den Dienst einer fremden Armee, so verliert 
er die deutsche Staatsangehörigkeit (Verlust durch Eintritt in ausländische Streitkräfte), 
wenn er bereits die Staatsangehörigkeit des ausländischen Staates besitzt. 
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